
TOP Thema 

Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes / Was bringt es?  

 

Bu�destag besch�ie�t �ber 

- Steckersolargeräte (Balkonkra�werke) = priviligierte bauliche   Veränderungen 

- Zulässigkeit von (rein) virtuellen Eigentümerversammlungen 

Der Bundestag hat am 04.07.2024 u.a. zwei wich�ge/praxisrelevante Änderungen des Wohnungseigentumsge-

setzes verabschiedet: 

  

1. Erweiterung der privilegierten baulichen Veränderungen in § 20 Abs. 2 um eine Ziff. 5 „sog. Balkonkra�-

werke“ 

 2. Zulässigkeit rein virtueller Eigentümerversammlungen (§ 23 Abs. 1a WEG nF). 

  

Zu Ziff. 1: Mit der Aufnahme von Steckersolargeräten (sog. Balkonkra+werke) in den Kreis der privilegierten 

baulichen Veränderungen des § 20 Abs. 2 als Nr. 5 WEG nF wird jeder Eigentümer einen Anspruch auf Ge-

sta2ung im Hinblick auf das sogenannte „Ob“ der Maßnahme haben. Über das „Wie“ der Maßnahme ent-

scheiden weiterhin alle Eigentümer durch Mehrheitsbeschluss, so auch insbesondere über den Ort der Auf-

stellung. Die Gesetzesbegründung betont, dass eine mögliche „Verkomplizierung“ des Wie – etwa durch Vor-

gabe schwieriger Modifika�onspunkte – nicht dazu führen darf, dass der Aufstellanspruch vereitelt wird. Eben-

so wird klargestellt, dass die op�sche Änderung des äußeren Erscheinungsbildes der Wohnanlage durch Auf-

stellung von Steckersolaranlagen (einzelner oder auch durch sämtliche Eigentümer) in der Regel kein Verstoß 

gegen die Veränderungssperre des § 20 Abs. 4 WEG ist; also insbesondere keine grundlegende Umgestaltung 

der Wohnanlage. Es bleibt natürlich die Möglichkeit der unbilligen Benachteiligung einzelner Eigentümer, etwa 

durch die Art der Anbringung. Des Weiteren wird im Rahmen der Gesetzbegründung klargestellt, dass die Auf-

stellungsorte sich nicht auf Balkone beschränken, sondern auch Terrassen und Grünflächen im Sondereigen-

tum oder Sondernutzungsrecht des aufstellungswilligen Eigentümers sein können; wobei grundsätzlich der 

Aufstellungsort durch die beschließenden Wohnungseigentümer vorgegeben werden kann („Wie“). 

  

Unabhängig davon handelt es sich bei der Aufstellung von Steckersolargeräten in der Regel um bauliche Ver-

änderungen; auch dann, wenn keine Substanzeingriffe erfolgen, sondern nur eine Veränderung des op�schen 

Erscheinungsbildes. Dies bedeutet, dass in jedem Fall ein Gesta2ungsbeschluss gem. § 20 Abs. 1 WEG erfor-

derlich ist, auch bei geringfügiger oder nicht vorhandener Beeinträch�gung (vgl. Beschlusszwang-Urteil des 

BGH vom 17.03.2023 = V ZR 140/22).          

Kunden der Hausverwaltung Maier-Bode wurden bereits im vergangenen Jahr auf diese mögliche Verände-

rung hingewiesen. Auch haben alle Eigentümergemeinscha"en nach dem WEG 2023/2024 schon die Geneh-

migungsbeschlüsse für die Balkonkra"werke genehmigt und Auflagen festgeschrieben. Natürlich bedarf es 

hier jetzt keiner erneuten oder weiteren Beschlussfassung, weil dies frühzei0g festgelegt wurde. An diese 

Beschlüsse müssen sich auch nach der Änderung des Gesetzes alle Eigentümer (Bewohner) halten.  
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Zu Ziffer. 2: Die Möglichkeit einer rein virtuellen Eigentümerversammlung wird als Ergänzung des § 23 durch ei-

nen einzufügenden Abs. 1a erfolgen mit dem Wortlaut: „Die Wohnungseigentümer können mit mindestens 3/4 der 

abgegebenen S�mmen beschließen, dass eine Versammlung innerhalb eines Zeitraumes von längstens drei Jahren 

ab Beschlussfassung ohne physische Präsenz der Wohnungseigentümer und des Verwalters … sta3indet oder 

sta3inden kann … Die virtuelle Wohnungseigentümerversammlung muss hinsichtlich der Teilnahme und 

Rechteausübung mit einer Präsenzversammlung vergleichbar sein.“ 

  

Für den Zeitraum bis einschließlich 2028 ist in § 48 Abs. 6 WEG nF folgende Übergangsregelung vorgesehen: 

„Fassen die Wohnungseigentümer vor dem 01.01.2028 einen Beschluss nach § 23 Abs. 1a, ist bis einschließlich 

2028 mindestens einmal im Jahr eine Präsenzversammlung durchzuführen, sofern die Wohnungseigentümer hie-

rauf nicht durch eins�mmigen Beschluss verzichten. Ein Verstoß gegen diese Pflicht führt nicht zur Nich�gkeit oder 

Anfechtbarkeit der in einer virtuellen Wohnungseigentümerversammlung gefassten Beschlüsse.“ Hiermit soll eine 

Übergangsperiode bis Ende 2028 geschaffen werden, innerhalb derer immer noch parallel einmal im Jahr eine Prä-

senzversammlung staQindet; die übrigen Versammlungen können nach entsprechender Beschlussfassung virtuell 

staQinden. Auf die Präsenzversammlung können die Eigentümer allerdings durch eins�mmigen Beschluss verzich-

ten. 

  

Im Rahmen dieser Vorschri+ werden zwei neue Beschlussquoten kreiert: 

- Zus�mmung mit „3/4 der abgegebenen S9mmen“: Berechnungsgrundlage dür+en hier die in der Eigentümerver-

sammlung anwesenden und vertretenen S�mmrechte sein, wobei das vereinbarte S�mmrecht anzuwenden ist. 

Hiervon müssen – nach Abzug der Enthaltungen („abgegeben S�mmen“), 3/4 der S�mmrechte mit Ja s�mmen. 

- „Eins9mmiger Beschluss“ (§ 48 Abs. 6 – neu): Das bedeutet nach der Erläuterung des Gesetzesentwurfs: Aus-

gangspunkt wiederum alle in der ETV anwesenden und vertretenen S�mmrechte. Abs�mmungsergebnis ohne Ge-

gens�mmen; Enthaltungen unschädlich; bis zum Grenzwert, dass mindestens eine S�mme dafür ist, und sich alle 

übrigen enthalten und keine Nein-S�mme vorliegt. 

  

Die in einer virtuellen Versammlung gefassten Beschlüsse sind nicht deshalb anfechtbar oder nich�g, weil keine 

jährliche Präsenzversammlung staSgefunden hat. Das Unterlassen der Präsenzveranstaltung führt also nur zu ei-

nem Anspruch jeden Eigentümers gem. § 18 Abs. 2 WEG gegen die Gemeinscha+ auf Durchführung einer einmal 

jährlichen Präsenzversammlung (neben den virtuellen Eigentümerversammlungen) in der Übergangsphase bis Ende 

2028. 

  

Die Gesetzesbegründung stellt klar, dass bei virtuellen Eigentümerversammlungen der Minderheitenschutz sicher-

gestellt werden muss; indem etwa Eigentümern ohne technische Möglichkeiten Hilfestellung zu gewähren ist; z.B. 

durch die Teilnahme im Verwalterbüro, bei einem anderen Miteigentümer, durch Bereitstellung von Teilnahmeräu-

men, durch technische Unterstützung in der Wohnung; was möglichst im Rahmen der Beschlussfassung bereits zu 

berücksich�gen ist. 

  

Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren; die nächste Bundesratssitzung ist am 27.09.2024, so dass ab 

Herbst mit dem Inkra+treten der neuen Regelungen gerechnet werden kann. 

 

Auch hierzu haben alle Eigentümergemeinscha"en, die von der Hausverwaltung Maier-Bode betreut werden, 

bereits im Jahr 2021 beschlossen. In der Regel wurden hier keine virtuellen Versammlungen gewünscht. Soweit 

die Regelungen den Bundesrat passieren, wären entsprechende Beschlüsse natürlich möglich, aber aktuell wohl 

eher unwahrscheinlich, weil die Zus0mmungsquoten im Gesetz sehr hohe Hürden bedeuten.  

 

Die Kommen�erung wurde vom VDIV (Verband Deutscher Immobilien Verwalter) zur Verfügung gestellt. 

Verfasser: RA Thomas Brandt, Rechtsanwälte Frey Schäfer Brandt, Köln 
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